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Beschlussvorlage Nr. 134/2025 
 
 
Dez/Amt: I /  I.S 
Bearbeiter: Göhler, Uwe 
Status: öffentlich 
 
Beteiligte Bereiche:  I.,  II., 20., 32. 
 
 
Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 02.12.2025 Vorberatung 
Stadtrat öffentlich 18.12.2025 Beschlussfassung 

 
 

Betreff: 

 

Antrag der Fraktion CDU-FDP zur Veranstaltungsübernahme Gedenkfeier 27.01. 

 
Beschlusstext: 

 
Der Stadtrat der Stadt Heidenau beauftragt die Bürgermeisterin, dass in der Stadt Heidenau 
weiterhin am 27.01. eines jeden Jahres dem Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus in würdiger und feierlicher Form gedacht wird. Die Bürgermeisterin wird 
beauftragt, alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Heidenau zu einer Kranzniederlegung an 
der Gedenkstätte auf dem Friedhof-Nord, Nordstraße, 01809 Heidenau, einzuladen. Der 
Kranzniederlegung sollte eine würdige Feierstunde vorausgehen, in der der Opfer des 
Nationalsozialismus gedacht wird.    
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Finanzielle Auswirkungen:  

 

Auswirkungen auf den Haushalt  HH-Jahr: 2026 

  

Buchungsstelle :  28.10.01.10/427150 
  

Beträge in €  

 Mittel stehen haushaltsseitig zur 
Verfügung 

800,00 

 Mittelbedarf  

  

Folgeaufwand (jährlich)  

 davon Sachkosten  800,00 

 davon Personalkosten   

  

Folgeertrag (jährlich)   
  

 
Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen 
 Zu den Personalkosten kann derzeit keine Aussage getroffen werden.     
 
Erläuterung: 

 
Die Stadt Heidenau unterstützt seit 2002 das Organisationsteam zur Vorbereitung der 
Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus, getragen von einer Initiative 
gesellschaftlicher, kirchlicher und politischer Institutionen mittels Logistik vor und während 
der Gedenkfeier. Die inhaltliche Ausgestaltung inkl. der umfangreichen Recherchetätigkeiten 
und die Ausarbeitung der Redebeiträge erfolgte bisher durch Mitglieder des 
Organisationsteams.  
Richtig ist, dass die Vertreter des Organisationsteams altersbedingt diese umfangreichen 
Tätigkeiten nicht mehr leisten können. 
 
Die bisherige „Auslagerung“ der Tätigkeit erfolgte insbesondere auf Grund der fehlenden 
Personalkapazität innerhalb der Stadtverwaltung, um diese Veranstaltung würdig vorbereiten 
zu können.  
 
Die CDU/FDP-Fraktion hat in der Sitzung des Stadtrates аm 30.10.2025 den als Anlage 
beigefügten Antrag eingebracht. Die formalen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des 
Antrags sind erfüllt. Da er von der vorbezeichneten Fraktion eingebracht worden ist, ist 
insbesondere das erforderliche Quorum erreicht. 
 
Nach § 36 Abs. 5 SächsGemO ist auf Antrag von mindestens einem Fünftel der 
Gemeinderäte oder einer Fraktion ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung 
spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderates zu setzen, wenn der Gemeinderat 
den gleichen Verhandlungsgegenstand nicht innerhalb der Ietzten sechs Monate behandelt 
hat oder sich seit der Behandlung die Sach- und Rechtslage wesentlich geändert hat. Die 
Verhandlungsgegenstände müssen in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen. 
 
Dem Antrag der Fraktion CDU-FDP mangelt es gerade im Hinblick auf die derzeitige 
Finanzsituation der Stadt Heidenau an einem Vorschlag zur Refinanzierung der dadurch 
entstehenden zusätzlichen Personalkosten (bei einer 0,5 VZÄ  22.000,00 € p. J.).  
 
Eine Übertragung der Aufgabe an das vorhandene Personal, z. B. durch Erhöhung von 
Stundenanteilen, sehe ich derzeit als unrealistisch. Daher würde der Antrag zu zusätzlichen 
Personalanstellungen führen und ist daher in dieser Form abzulehnen. 
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Stattdessen könnte der Antrag lauten: 
 
„Der Stadtrat der Stadt Heidenau beauftragt die Bürgermeisterin, dass in der Stadt Heidenau 
weiterhin am 27.01. eines jeden Jahres der Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus in würdiger und feierlicher Form begangen wird. Die Bürgermeisterin 
wird beauftragt, alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Heidenau zu einer Kranzniederlegung 
an der Gedenkstätte auf dem Friedhof-Nord, Nordstraße, 01809 Heidenau, einzuladen.“   
 
Anlagen:   

 
Anlage 134/2025-1: Antrag der Fraktion CDU-FDP 
 
 
 
 
 
Bürgermeisterin 
 
Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des 
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der 
Vorlage trägt eine Unterschrift! 
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Abstimmungsergebnis Vorlage Nr.: 134/2025 

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.   

Anwesend    

JA-Stimmen    

NEIN-Stimmen    

Enthaltungen     
    

zugestimmt    

abgelehnt     

zurückgestellt     

Weiterleitung ohne Beschluss     

Schriftführer (Unterschrift)    
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